
 

 

 

 

 

Rundschreiben 

Anpassung der Pauschalbeträge für 2025 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe STEPPKE-Partnerinnen und Partner,  

mit dem beigefügten Runderlass, veröffentlicht im Ministerialblatt NRW am 18.12.2024, hat mich das  

Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes Nordrhein-

Westfalen (MKJFGFI) informiert, dass die Pauschalbeträge gem. § 39 SGB VIII zum 01. Januar 2025 

erhöht werden. 

 

Dies führt zu einer Erhöhung des Pflegefamiliengeldes. Das Pflegefamiliengeld setzt sich für das Jahr 

2025 aus folgenden Beträgen zusammen: 

 

Pflegefamiliengeld ab 01.01.2025 

 

 

materielle Auf-

wendungen 

 

Bis unter 6 

Jahre 

 

24,59 € 

täglich 

 

 

6 bis unter 12 

Jahre 

 

29,06 € 

täglich 

 

Ab 12 Jahre 

 

 

34,52 € 

täglich 

Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) · 48133 Münster 
 

 

An die 

Leistungserbringenden für 

die Begleitung und Beratung von Pflegefamilien 

im STEPPKE-Verbund 

 

 

 

Servicezeiten: 

Mo. – Do.  08:30 – 12:30, 14:00 – 15:30 Uhr 

Freitag       08:30 – 12:30 Uhr 

 

Ansprechpartnerin: 

Kristina Klare 

 

Tel.:      0251 591 - 5039 

E-Mail:  Kristina.Klare@lwl.org 

LWL-Landesjugendamt, Schulen,  
Koordinationsstelle Sucht 
  

Warendorfer Straße 25, 48145 Münster 

Telefon: 0251 591-01 

Internet: www.lwl.org 

Öffentliche Verkehrsmittel: ab Hbf Bussteig A, 

Linien 2 und 10 bis Zumsandestraße 

Parken: LWL-Parkplätze Warendorfer Str. 25 (gebührenpflichtig) 

 

Konto der LWL-Finanzabteilung 

Sparkasse Münsterland Ost  

IBAN: DE53 4005 0150 0000 4097 06 

BIC: WELADED1MST 

 

Az.: 50 

20.12.2024 
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Kosten der  

Erziehung 

 

 

 

42,41 € täglich 

 
*Kosten der Erziehung: 3 x 430,00 € als Tagessatz 

Entlastungs- 

beitrag 

 

 

515 € monatlich 

 

 

 

 

Trägeranteil 1:10 

 

50,92 € täglich 
*nur für WPF-Bestandsschutzfälle 

 

 

Trägeranteil 

1:15 

 

38,45 € täglich 

Trägeranteil 1:20 

 

32,20 € täglich 
*nur für WPF-Bestandsschutzfälle 

 

 

 

Die Beträge für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf bleiben für das Jahr 2025 gleich. Für 

das erste Schulhalbjahr 130,00 € und für das zweite Schulhalbjahr 65,00 €. Bitte stellen Sie uns die 

Beträge zu August und Februar in Rechnung. Die Beträge sind der Anlage zu § 34 SGB XII zu ent-

nehmen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

gez. Kristina Klare 

 

 


